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S T A D T I T Z E H O E
Der Bürgermeister

Sitzung des Wirtschaftsausschusses
am 03.09.2008 Seite:

Amt/Abteilung:

Amt für Finan-
zen/Abteilung
Finanzen

Empfehlung zur Beratung des TOP:

vertraulich

nicht vertraulich

Art der Behandlung:

Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung
endgültige Beschlussfassung
Anhörung/ Information

Aktenzeichen:

200.01

Anlagen:

Betreff:

Verpflichtung bürgerschaftlicher Ausschussmitglieder

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsausschuss nimmt Kenntnis.

Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:

Verweisung an andere Ausschüsse:

Nein
Ja:

Mitwirkung anderer Ämter?

Nein
Ja:

Gegenzeichn.
Amtsleiter
o.V.i.A.

Beratungsergebnis: in das Berichtswesen aufzunehmen

öffentlich

nichtöffentlich

lt. Beschlussvorschlag

abweichender/ergänzender Beschluss

einstimmig

mit Stimmenmehrheit:
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen

Freigabe der Sitzungsvorlage für die Internetpräsentation durch
den Bgm. o.V. Amtsleiter Nein Ja

Beglaubigt:

Itzehoe, Datum

21.07.2008

Unterschrift Bürgermeister

gez. Blaschke
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Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 26.06.2008 als zugewählte „andere Bürger“
Herrn Heinz Pfingsten, Herrn Jörg Schmoll, Herrn Dr. Ralf Schwedler und Frau Regina Mohr
in den Wirtschaftsausschuss gewählt.

Darüber hinaus wurde von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Bernd Prang als bera-
tendes Ausschussmitglied benannt.

Des weiteren sind Frau Hadmut Baumann, Herr Rolf Bratzke, Herr Stefan Tukac, Herr Dr.
Wolfgang Lübbe, Herr Gerhard Hinst und Herr Walter Spillner als stellvertretende bürger-
schaftliche Mitglieder hinzugewählt worden.

Die Mitglieder, die nicht der Ratsversammlung angehören, sind gem. § 46 Abs. 6 der Ge-
meindeordnung in der ersten Sitzung des Fachausschusses von dem Vorsitzenden des Aus-
schusses durch Handschlag zu verpflichten, ihre Amtspflichten gewissenhaft und uneigen-
nützig zu erfüllen und über dienstliche Vorgänge, Amtsverschwiegenheit zu bewahren.

Für die stellvertretenden bürgerschaftlichen Mitglieder findet die Verpflichtung in der Regel
bei erstmaliger Vertretung statt.
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S T A D T I T Z E H O E
Der Bürgermeister

Sitzung des Wirtschaftsausschusses
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Amt/Abteilung:

50/532

Empfehlung zur Beratung des TOP:

vertraulich

nicht vertraulich

Art der Behandlung:

Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung
endgültige Beschlussfassung
Anhörung/ Information

Aktenzeichen:

50.01/Rei

Anlagen:

Übersicht über Veranstaltungen der Stadtmanagement GmbH
Auszug aus der Gebührensatzung

Betreff:

Sondernutzungsgebühren

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsausschuss nimmt von der Sachverhaltsdarstellung Kenntnis.

Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:

Verweisung an andere Ausschüsse:

Nein
Ja:

Mitwirkung anderer Ämter?

Nein
Ja:

Gegenzeichn.
Amtsleiter
o.V.i.A.

Beratungsergebnis: in das Berichtswesen aufzunehmen

öffentlich

nichtöffentlich

lt. Beschlussvorschlag

abweichender/ergänzender Beschluss

einstimmig

mit Stimmenmehrheit:
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen

Freigabe der Sitzungsvorlage für die Internetpräsentation durch
den Bgm. o.V. Amtsleiter Nein Ja

Beglaubigt:

Itzehoe, Datum

21.08.2008
Unterschrift /Amtsleiter

gez. Kruse
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In der Finanzausschusssitzung vom 19.11.2007 wurde festgelegt, dass die Verwaltung ein-
mal jährlich im Wirtschaftsausschuss über die erteilten Sondernutzungsgenehmigungen und
die erhobenen Sondernutzungsgebühren berichtet.

Maßgeblich für die Festsetzung von Sondernutzungsgebühren ist die Satzung über die Son-
dernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen der Stadt vom 30.09.1999 mit der
Anlage zu § 4 der Gebührensatzung. Ausschlaggebend für die Berechnungen der Gebühren
waren die Größe und die Anzahl der Stände. Für die Berechnungsgrundlagen wurden die
Angaben der jeweiligen Veranstalter zugrunde gelegt; eine Nachprüfung wurde bei allen Ver-
anstaltungen stichprobenartig von der Verwaltung durchgeführt.

Ein Auszug aus der Gebührensatzung und der Anlage ist anliegend zur Kenntnisnahme bei-
gefügt.

Auch für das Jahr 2008 wird entsprechend verfahren. So weit wie möglich, wird bei der Fest-
setzung der Gebühr eine Ermäßigung gewährt, wenn im jeweiligen Einzelfall ein öffentliches
Interesse festzustellen ist.

Veranstaltungen Stadtmanagement GmbH:

Anzahl: 8 Gesamtbetrag: ca. 8.680,00 €

Darüber hinaus wurden in 2007 Sondernutzungsgebühren im Zusammenhang mit Veranstal-
tungen innerhalb des Stadtgebietes erhoben (ohne Stadtmanagement GmbH)

Anzahl: 28 Gesamtbetrag: 4.380,00 €,

für Sondernutzungen außerhalb von Veranstaltungen (stehende Sondernutzungen)

Anzahl: 65 Gesamtbetrag: ca. 13.920,00 €.


